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Guangelildje Beilage

zur Schweizerischen Gehorlosen-Zeitung

Nr.5 1948

Erscheint am 15. jeden Monats

Das fiinfte Gebot

Ithre deinen Vater und deine Mutter,
auf dafl du lange lebest in dem Lantde,
das der Herr, dein Gott, dir geben
will. (2. Mos. 20,12.)

Du sollst Vater und Mutter ehren! Und das soll nicht erst geschehen,
wenn sie gestorben sind. IEs gibt so viele, die haben dieses Gebot gar
nicht geachtet. Als die Eltern dann aber im Grabe lagen, haben sie einen
schonen Grabstein hinsetzen lassen. Sie haben auf Ostern und auf den
Totensonntag Krianze und Blumen hingelegt. Sie haben die Toten geehrt,
die sie im Leben gar nicht so wert gehalten haben. Das Gebot aber will,
daf} wir die Eltern ehren, solange sie leben und da sind. Und ehren heil3t
eben, sie wert halten, sie hochachten, ihnen gehorchen. Und wenn es dir
im Leben gut geht, und du ein besserer Herr oder ein Iraulein ge-
worden bist, sollst du nicht auf deine Eltern herabschauen oder dich
sogar schiamen, weil sie nur einfache und bescheidene Leute sind. Wenn
aber Vater und Mutter alt geworden sind und gebrechlich, dann ehrst
du sie dadurch, dafl du ihnen hilfst, dal} sie es auch recht haben.

Du denkst vielleicht, es ist merkwiirdig, dall dieses Gebot nicht heilit:
Du sollst Vater und Mutter lieben. Aber das ist ja eine Selbstverstind-
lichkeit. Jedes Tierlein liebt ja seine Mutter. Ehren aber ist mehr als
lieben. Ehre zu nehmen ist eigentlich allein ganz Gottes Sache. In
diesem Gebote aber legt er einen Teil dieser Vollmacht, Ehre zu nehmen,
auf die Eltern. Und das tut er darum, daf wir als Kinder schon etwas
lernen. Das erste, was zu lernen ist, ist, Ehrfurcht haben vor denen, die
vor uns waren. Manch junger Mensch kommt sich so wichtig vor, als
fange die Weltgeschichte erst mit ihm an. Aber Vater und Mutter waren
vor dir da. Und das sollst du mit Ehrfurcht anerkennen. Wer das nicht



fertig bringt, wird es auch selten fertighringen, dem ewigen Gott im
Himmel die gebiihrende IEhre zu geben.

Das andere, was zu lernen ist, ist der Gehorsam. Wer Vater und
Mutter gegeniiber nicht gehorsam ist, wird auch Gott nicht gehorsam
sein. Im Elternhaus, da ist die Schule fiir alle, die einmal rechte Gottes-
kinder werden wollen. Manches Menschenleben geht nur deswegen
zugrunde, weil der rechte Gehorsam den Eltern gegeniiber nicht in der
Jugend gelernt und getibt worden ist. Darum hat dieses Gebot noch die
besondere Verheillung: Du sollst lange leben in dem Lande, das der
Herr, dein Gott, dir geben will.

Georg Washington

Georg Washington hatte in seiner Jugend keinen grolleren Wunsch
als Seemann zu werden. Schon hatte er zu diesem Zweck sein Gepéack
auf ein Schiff bringen lassen. Kr wollte ¢ben noch von seiner Mutter
Abschied nehmen. Da bemerkte er, wie diese ihn mit tiefem, wenn auch
stummem Schmerz anschaute. Er verstand, dal} sie seinen Entschlul}
mibbillige und keine Freude hatte. Sofort befahl er, dall man seinen
Koffer vom Schiff wieder hole. «Ich will meiner liecben Mutter das Herz
nicht schwer machen und es am Ende gar brechen», sagte er. Diese aber
rief geriihrt aus: «Georg, Gott ‘hat verheillen, die Kinder zu segnen, die
ihre Eltern ehren. Er wird auch dich segnen!» Und Gott hat es getan
und hat ihn reichlich gesegnet. Washington wurde der hauptsachlichste
Befreier seines Volkes von der englischen Herrschaft, der Griinder der
Vereinigten Staaten von Amerika und deren erster Prasident. Nach
seinem Tode konnte von ihm gertiithmt werden: «Er war der erste im
Kriege, der erste im Frieden und der erste im Herzen seiner Mithiirger.»

Thr Kinder, Iernt von Anfang gern

Der Weisheit Grund, die Furcht des Herrn!
Was ihr beizeiten lernt und tut,

Kommt jetzt und ewig euch zugut.

Hort die Verheilung, welche Gott
Als Vater legt auf sein Gebot,

Wenn er den Himmelsweg euch weist
Und euch gehorsam werden heil}t:

«Ehr deine Eltern spit und friih,

Dank ihnen ihre Lieb und Miih;

Dann wird’s dir wohl im Leben gehn,

Dann wirst du Gottes Himmel sehn.» , Jb. St.



	Evangelische Beilage zur Schweizerischen Gehörlosen-Zeitung

